
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 

A-9360 FRIESACH, FÜRSTENHOFPLATZ 1 

DVR.NR.: 51276 
 

 

N i e d e r s c h r i f t  

(in der Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal des Rathauses der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

4. Sitzung des Gemeinderates 2025 

(04/2025) 

am Dienstag, dem 16. Dezember 2025 um 18.30 Uhr 

 

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung erfolgte nachweislich durch Zustellung über das 

Gemeindeintranet am 05. Dezember 2025 unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Gleichzeitig wurde die Einladung samt Tagesordnungspunkten auf der Amtstafel vor dem Rathaus 

sowie auf der elektronischen Amtstafel auf der Homepage 

der Stadtgemeinde Friesach kundgemacht. 

 

Anwesende Mitglieder des Gemeinderates 

1.  Josef Kronlechner Bürgermeister/Vorsitzender  

2.  Uschi Heitzer 1. Vizebürgermeisterin entschuldigt 

3.  Mag. Stefan Pachler MBA 2. Vizebürgermeister  

4.  Lukas Kernmayer Stadtrat  

5.  Ing. Helmut Wachernig Stadtrat  

6.  Ewald Grün Stadtrat  

7.  Irene Buggelsheim Gemeinderätin  

8.  Hubert Groicher Gemeinderat  

9.  Ing. Heinz Pöllinger Gemeinderat  

10.  Michael Apolloner Gemeinderat  

11.   Christian Höferer Gemeinderat  

12.  Haimo Kandolf Gemeinderat  

13.  Patricia Hölbling Gemeinderätin  

14.  Gottfried Krall Gemeinderat  

15.  MMag. Silke Notsch Gemeinderätin entschuldigt 

16.  Christoph Neuwirther Gemeinderat  
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17.  Mag. Stefan Hundsbichler Gemeinderat  

18.  Rainer Galler Gemeinderat  

19.  Jaqueline Kreuzer Gemeinderätin  

20.  Gernot Wispichler Gemeinderat entschuldigt 

21.  Markus Möller Gemeinderat  

22.  Michael Schabernig Gemeinderat entschuldigt 

23.  Dr. Otto Liechtenecker Gemeinderat  

weitere anwesende Personen 

24.  Mag. Bettina Waidhofer Amtsleiterin/Schriftführerin  

25.  FV Mathias Stadlober Finanzverwalter  

Ersatzgemeinderäte 

26.  Silvia Reibnegger E-Gemeinderätin f. 1. Vzbgm Uschi Heitzer 

27.  Armin Ruhdorfer E-Gemeinderat f. Gernot Wispichler 

28.  Rene Grün E-Gemeinderat f. MMag. Silke Notsch 

29.  Rene Schabernig E-Gemeinderat f. Michael Schabernig 

 

mit folgender 

 

TAGESORDNUNG 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3.  Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

5.  Niederschrift vom 30. September 2025 

6.  Bericht 4. Sitzung Kassenkontrollausschuss vom 10.12.2025 

7.  Voranschlag 2026 und mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2026-2030 

8.  Kassenkredite 2026 
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9.  Indexanpassung Verordnungen 

10.  Friedhofsordnung NEU 

11.  Fördervereinbarung Regionalfonds „ Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof“ 

12.  Fördervereinbarung „Dobritscherstraße“ 

13.  Fördervereinbarung „Burg Friesach Errichtungs-GmbH“ 

14.  Stellenplanverordnung 2026 

15.  
Auflassung von Straßenflächen im Bereich der Ortschaft Friesach, Schulhaus; Verkauf der 

Teilflächen an die unmittelbaren Anrainer 

16.  
Antrag auf Erhöhung des Nachbeschaffungsbeitrages Viehzuchtgenossenschaft Metnitztal 

reg.Gen.mbH. 

17.  
Umsetzung Mikro-ÖV-Verbesserung des öffentlichen 

Personennahverkehrs in der Stadtgemeinde Friesach abgesetzt 

18.  Turnverein Friesach – Vereinbarung Pauschale Betriebskosten 

19.  Vertrag Santicum Medien 

20.  Ländliches Wegenetz 

21.  
Dienstbarkeitsvertrag Stadtgemeinde Friesach – öffentliches Gut – mit der Berger und 
Hörmann Photovoltaik GmbH, Wien für die Grundstücke Nr. 1720/3 und 1831 der KG  Friesach 

22.  
Netzausbau Vereinbarung KNG, KELAG und Stadtgemeinde Friesach, Grundstück Nr. 1685/2 
der KG. St. Salvator, EZ. 275 

23.  Erweiterung der Tennisplatzanlage auf dem Grundstück Nr. 1635/5 der KG St. Salvator 

24.  DOKH – Vereinbarung über Benutzung von Räumlichkeiten 

25.  Wasserliefervertrag Stadtgemeinde Friesach – Gemeinde Micheldorf 

26.  Vereinbarung GPS Kärnten Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH für 2026 

27.  Verwaltungsvertrag Marktplatz 18 mit Kärntner Landeswohnbau 

28.  
Vermietung Carport Top 14 PKW-Abstellplatz der Liegenschaft EZ. 822, KG Friesach, Mag.-
Anton-Baumer-Straße 4 

29.  
Entsendung von Vertreter:innen und Ersatzvertreter:innen zum Abwasserverband Friesach-
Althofen 

30.  Berichte 

31. E Kaufvertrag betreffend EZ 1448 GB 74302 der KG Friesach 

 

Beginn: 18.30 Uhr 
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Ende: 21.00 Uhr 

 

Fragestunde 

 

Während offener Frist sind keine Fragen eingelangt. Die Fragestunde ist sohin entfallen. 

 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 

 

 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn gem. § 37 Abs. 1 K-AGO mit dem Bürgermeister oder seinem 

Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

Entschuldigt sind: 

1. Vzbgmin Uschi Heitzer von der SPÖ 

Gernot Wispichler von der ÖVP 

MMag. Silke Notsch von der FPÖ 

Michael Schabernig von TK 

 

Als Ersatz wurden eingeladen und sind erschienen: 

Silvia Reibnegger von der SPÖ 

Armin Ruhdorfer von der ÖVP 

Rene Grün von der FPÖ 

Rene Schabernig von TK 

 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

3. Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des § 35 Abs 2 der K-AGO übermittelt. 

 

Die Tagesordnung soll um nachstehenden Punkt ergänzt werden: 

Top 31 E - Kaufvertrag betreffend EZ 1448 GB 74302 der KG Friesach 

 

Abgesetzt wird der Tagesordnungspunkt 

Top 17 - Umsetzung Mikro-ÖV-Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der 

 Stadtgemeinde Friesach 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Wird der Tagesordnung die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die abgeänderte Tagesordnung. 

 

 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger werden von den Fraktionen genannt und vom Gemeinderat bestellt. 

 

 

Zu Protokollfertigern werden, 

(SPÖ) GR Patricia Hölbling und (ÖVP) GR Armin Ruhdorfer 

bestellt. 

 

 

5. Niederschrift vom 30. September 2025 

 

Die Niederschrift liegt vor und ist allen Gemeinderatsmitgliedern übermittelt worden. Unterfertigt 

wird jedes Sitzungsprotokoll gem. § 45 Abs 4 K-AGO vom Bürgermeister und zwei weiteren durch den 

Gemeinderat jeweils zu bestellende Mitglieder des Gemeinderates (Protokollfertiger), sowie von der 

Schriftführerin. 

Abänderungsanträge sind keine eingelangt. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Niederschrift vom 30. September 2025 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Niederschrift vom 30. September 2025. 

 

 

6. Bericht 4. Sitzung Kassenkontrollausschuss vom 10.12.2025 

 

Berichterstattung: Ausschussobmann-StV GR Markus Möller 
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Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Kassenkontrollausschusses vom 10.12.2025 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

zur Kenntnis. 
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7. Voranschlag 2026 und mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2026-2030 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 02. Dezember 2025 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Seitens des Landes wurden die Voranschlagsbeträge für die Umlagen und die Ertragsanteile bzw. 

Gemeindesteuern bekanntgegeben und müssen entsprechend berücksichtigt werden.  

Bei den Personalkosten wurde eine Kostensteigerung von 1,65 % im Jahr 2026 und 2 % mittelfristig bis 

2030 berücksichtigt.  

 

Eckdaten des Voranschlages (ohne Gebührenhaushalte): 

 

Ertragsanteile EUR  5.169.900 (VJ EUR  4.936.800) 

Bundesmittel (§ 23, Elementarpädagogik) EUR 132.300 (VJ EUR 130.400) 

Bundesmittel (§ 25, Gesundheit, Pflege, Klima) EUR 45.000 (VJ EUR 45.400) 

Bundesmittel (§ 26, Strukturfonds) EUR 247.700 (VJ EUR 324.300) 

Bundesmittel (§ 28a) EUR - (VJ EUR 136.900) 

Gemeindesteuern und Abgaben EUR 1.576.800 (VJ  EUR 1.477.500) 

Bundespflegefonds und Pflegeregress EUR 229.000 (VJ EUR 225.600) 

BZ-Mittel 2025 (Haushaltsausgleich) EUR 501.400 (VJ EUR 401.400) 

Kostenersatz Pensionsfonds (49% auf 18%) EUR 101.300 (VJ EUR 103.600) 

IKZ f. SGV EUR 50.000 (VJ EUR 50.000) 

Summe Einnahmen EUR 8.053.400 (VJ EUR 7.831.900) 

 

Pensionsfondsumlagen EUR 561.200 (VJ EUR 573.800) 

Verwaltungsgemeinschaft EUR 83.600 (VJ EUR 82.400) 

Schulgemeindeverband (Umlage) EUR 401.800 (VJ EUR 402.800) 

Schulbaufonds Land EUR 51.700 (VJ EUR 57.100) 

Schulerhaltung Berufsschulen EUR 93.200 (VJ  EUR 77.600) 

Sozialhilfeumlagen EUR 2.238.200 (VJ EUR 2.167.600) 

Beitrag Sozialhilfeverband EUR 54.100 (VJ EUR 54.200) 

Beitrag Rettungsdienste EUR 76.900 (VJ EUR 75.500) 

Beitrag Abgang Krankenanstalten EUR 1.036.400 (VJ EUR 954.500) 

Landesumlagen EUR 244.000 (VJ EUR 202.800) 

Personalkosten (ohne Geb. HH) EUR 1.366.900 (VJ  EUR 1.237.300) 

Gemeinderat EUR 230.400 (VJ EUR 220.900) 

Bauhofleistungen operativ (ohne Geb. HH) EUR 661.200 (VJ EUR 571.200) 

Kinderbetreuung (Umlage) EUR 256.200 (VJ  EUR 221.100) 

Verkehrsverbund EUR 60.000 (VJ EUR 60.300) 

Burgbaubeitrag 2025 EUR 100.000 (VJ EUR 100.000) 

Schulsozialarbeit EUR 6.100 (VJ  EUR 6.200) 

 

Wesentliche zusätzliche Ausgaben in der Operativen Gebarung: 

Betriebskosten Schulzentrum Nachzahlung EUR 17.200 (VJ EUR 17.200) 

Gemeindestraßen Dobritscherstraße EUR - (VJ EUR 200.000) 

Summe Ausgaben EUR 7.539.100 (VJ  EUR  7.282.500) 

Verfügbare Mittel (für Strukturen) EUR 514.300 (VJ  EUR  549.400) 

 

Der BZ-Rahmen für 2026 beträgt insgesamt 713.000 wobei alle nicht gebunden BZ-Mittel für den 

Haushaltsausgleich verwendet werden müssen. Die BZ können nur mit der Genehmigung durch die 
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Gemeindeaufsicht und unter gewissen Voraussetzungen (positiver bereinigter Saldo 1) anderweitig 

verwendet werden.   

 

Folgende BZ-Mittel wurden 2026 eingeplant: 

VS Friesach (Schulzentrum) EUR 45.500 

Regionalfondsdarlehen (Gde-Straßen 2019-2021) EUR 50.100 

Regionalfondsdarlehen (Brücken Grafendorf) EUR 28.000 

Regionalfondsdarlehen (Straßensanierung TKG u. GW) EUR 22.200 

Regionalfondsdarlehen (Katastrophenschäden 2020) EUR 15.800 

Straßenbeleuchtung Neu EUR 50.000 

SUMME EUR 211.600 

BZ-Rahmen 2026 EUR 713.000 

BZ 2026 für den Haushaltsausgleich EUR 501.400 

 

Das Ergebnis inkl. der Gebührenhaushalte stellt sich somit wie folgt dar: 

 

Ergebnishaushalt: 

Erträge:  EUR 13.430.900 

Aufwendungen:  EUR 14.239.600 

Nettoergebnis: - EUR 808.700 

 

Finanzierungshaushalt: 

Einzahlungen:  EUR 13.427.300 

Auszahlungen:  EUR 13.456.100 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung - EUR 28.800 

 

Neu seit dem VA 2025 ist, dass die Feststellung der hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft nunmehr über 

eine Berechnung im Ergebnishaushalt stattfindet. Diese Berechnung ergibt nach der Begutachtung 

durch die Abteilung 3 der Kärntner Landesregierung für die Stadtgemeinde Friesach folgendes 

Ergebnis:  

 

 
 

Der Voranschlag weist ein negatives hoheitliches Ergebnis in der Höhe von EUR -385.000,- auf und die 

Stadtgemeinde Friesach verfügt somit im Jahr 2026 über keine hoheitliche Eigenfinanzierungskraft. 

 

Nicht enthalten sind sonstige Investitionen in der Höhe von EUR 15.500,- da diese nur mit positiver 

Eigenfinanzierungskraft durchgeführt werden dürfen (PC u. Laptop VS-Friesach, Urnenhain Friesach, 

Div. Anschaffungen Bauhof) 
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Die Gebührenhaushalte erzielen voraussichtlich folgende Ergebnisse (Ergebnishaushalt): 

WVA: +EUR  67.200 

ABA: +EUR 259.600 

Müll: +EUR 4.300 

 

Die Ergebnisse für die Jahre 2027 bis 2030 stellen sich wie folgt dar: 

 

 2026 2027 2028 2029 

Ergebnishaushalt - Nettoergebnis -789.800 -473.200 -288.800 -89.800 

Finanzierungshaushalt - Geldfluss aus 

der voranschlagswirksamen Gebarung 
+5.400 +302.000 +434.200 +340.100 

 

Mittelfristig steht ein jährlicher BZ-Rahmen in der Höhe von 713.000 (zugesichert 2024 bis 2026) zur 

Verfügung. Die nicht bereits gebunden BZ müssen in der operativen Gebarung veranschlagt werden. 

Diese belaufen sich laut mittelfristigen Investitionsplan im Jahr 2027 auf EUR 529.400, im Jahr 2028 

auf EUR 544.600, im Jahr 2029 auf EUR 568.000 und im Jahr 2030 auf EUR 503.000. 

 

Dem Gemeinderat wird das Schreiben des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 05. Dezember 

2025 zu Zahl 03-SV48- VO-140022/2025-3 zur Kenntnis gebracht: 
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Der Stadtrat hat den Voranschlag 2026, sowie den mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und 

Finanzplan 2026-2030 einstimmig genehmigt und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende 

Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Wird dem Voranschlag 2026 und dem mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und 

Finanzplan 2026-2030 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Voranschlag 2026 sowie den mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und 

Finanzplan 2026-2030. 

 
 

8. Kassenkredite 2026 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 02. Dezember 2025 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Gemäß § 37 Abs. 2 K-GHG darf das Gesamtausmaß der Inanspruchnahme der Kontokorrentrahmen 

50 Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung gemäß 

Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahres nicht übersteigen.  

 

Die Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ in der Finanzierungsrechnung der 

Stadtgemeinde Friesach im Jahr 2024 beträgt EUR 6.762.904,54. Davon 50 % sind EUR 3.381.452,27. 

 

Wie alljährlich wurden Angebote bei den heimischen Banken eingeholt. Der Zinssatz aller Angebote 
liegt bei 2,38 % fix für das Jahr 2026. Der Ausschluss schlägt daher folgende Aufteilung der 
Kassenkredite vor: 
 
Der Ausschluss schlägt daher folgende Aufteilung der Kassenkredite vor: 
 
Kärntner Sparkasse EUR  2.000.000 
Volksbank Friesach EUR  400.000 
Raiffeisenbank Friesach EUR  800.000 
 
Insgesamt beläuft sich der Rahmen somit wie im Jahr 2025 auf EUR 3.200.000. 
 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Annahme der Kassenkredite in der vorliegenden Form 

ausgesprochen und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die Kassenkredite 2026 abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Kassenkredite für das Jahr 2026. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

9. Indexanpassung Verordnungen 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 
Laut Grundsatzbeschluss vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 28.09.2022 werden die 

Gebührenverordnungen und privatrechtlichen Entgelte jährlich an den Index angepasst. Basis ist 

jeweils die Veränderung des VPI 2020 von September des Vorjahres zum aktuellen September. Diese 

beträgt lt. Indexrechner 4,0%: 

 

 
 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Anpassung aller angeführten Verordnungen ausgesprochen 

und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

a) Ablagerungsgebühren 

 

 
 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Ablagerungsgebühren.  
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

b) Aufschließungsbeitrag Kanal 

 

 
 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Kanalaufschließungsbeitragsverordnung.  
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

c) Aufschließungsbeitrag Wasser 

 

 
 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Wasseraufschließungsbeitragsverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

d) Gebrauchsabgabenverordnung 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 



 

 

 
Seite 23 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Verordnung betreffend Gebrauchsabgabenverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

e) Hundeabgabenverordnung 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Hundeabgabenverordnung. 

  



 

 

 
Seite 26 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

f) Marktstandgebührenverordnung 

 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Marktstandgebührenverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

g) Abfallgebührenverordnung 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Abfallgebührenverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

h) Tierkörperentsorgung 

 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Tierkörperentsorgung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

i) Kanalgebührenverordnung 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Kanalgebührenverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

j) Wasseranschlussgebührenverordnung 

 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Wasseranschlussbeitragsverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

k) Wasserbezugsgebührenverordnung 

 

 



 

 

 
Seite 35 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Wasserbezugsgebührenverordnung. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

l) Wirtschaftshofgebühren 

 

 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführte Verordnung an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Indexierung der Verordnung betreffend Wirtschaftshofgebühren. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

10.  Friedhofsordnung Neu 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Es liegt ein Entwurf für eine Verordnung der Friedhofs- und Urnenstättenordnung vor Die Vorprüfung 

beim Land Kärnten hat keine Einwände ergeben. 

 

Der Stadtrat hat die vorliegende Friedhofsordnung einstimmig beschlossen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Friedhofsordnung Neu die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Friedhofsordnung Neu. 

 

 

11. Fördervereinbarung Regionalfonds „Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof“ 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss. 02. Dezember 2025 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 
Im Finanzierungsplan für den Neubau des Rüsthauses und des Wirtschaftshofes wurde für das Jahr 2027 

ein Regionalfondsdarlehen in der Höhe von EUR 500.000 eingeplant. Die dafür notwendige 

Fördervereinbarung wurde nun von der Abteilung 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung zur 

Beschlussfassung und Unterfertigung übermittelt. Die Rückzahlung erfolgt über 8 Jahre ab dem Jahr 

2028. 

 

Der Stadtrat hat die Fördervereinbarung einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Fördervereinbarung Regionalfonds „Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof“ 

die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Fördervereinbarung Regionalfonds „Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof“. 
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12. Fördervereinbarung „Dobritscherstraße“ 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 02. Dezember 2025 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 30.09.2025 wurde der Grundsatzbeschluss für die Sanierung der 

Dobritscher Straße gefasst. Der dafür notwendige Fördervertrag wurde nun zur Beschlussfassung und 

Unterfertigung übermittelt. Die Förderhöhe beträgt 40% der geplanten Baukosten in der Höhe von EUR 

4.500.000,-, also EUR 1.800.000,-. Die Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt und Vorlage der 

saldierten Rechnungen. 
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Der Stadtrat hat die Fördervereinbarung „Dobritscherstraße“ einstimmig beschlossen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 



 

 

 
Seite 45 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Fördervereinbarung „Dobritscherstraße“ die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Fördervereinbarung „Dobritscherstraße“. 

 

 

13. Fördervereinbarung „Burg Friesach Errichtungs-GmbH“ 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 02. Dezember 2025 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Für das Jahr 2025 wurden von Landesrat Ing. Daniel Fellner Sonderbedarfszuweisungsmittel für die 

Burg Friesach Errichtungs-GmbH in der Höhe von EUR 100.000 zugesagt. Um die Mittel abrufen zu 

können, ist es erforderlich einen Fördervertrag zwischen der Stadtgemeinde Friesach und der Burg 

Friesach Errichtungs-GmbH abzuschließen. 

 

Der Stadtrat hat die Fördervereinbarung „Burg Friesach Errichtungs-GmbH“ einstimmig beschlossen 

und ersucht um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Fördervereinbarung „Burg Friesach Errichtungs-GmbH“ die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt … 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Fördervereinbarung „Burg Friesach Errichtungs-GmbH“. 

 

 

14. Stellenplanverordnung 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, AL Bettina Waidhofer 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Die Stellenplanverordnung wurde am 24. Oktober  2025 an die Abteilung 3 zur Begutachtung 

übermittelt. 

Mit Schreiben vom 27.10.2025 wurde mitgeteilt, dass wir mit dem geplanten Stellenplan innerhalb 

der Beschäftigungsrahmenplan-Verordnung liegen und somit keine Einwände gegen diesen Beschluss 

bestehen. 
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Der Stadtrat hat den Stellenplan einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Stellenplan 2026 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Stellenplan 2026. 

 

 

15. 
Auflassung von Straßenflächen im Bereich der Ortschaft Friesach, Schulhaus; Verkauf der 

Teilflächen an die unmittelbaren Anrainer 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 24. Juni 2025 

 

Im Zuge der Grundstückstransaktion im Bereich des Schulhausplatzes (Antrag Herr Dieter Henkel, 

Schulhausplatz 3) hat auch Herr Stefan Kogler einen Antrag auf Teilerwerb einer Grundstücksfläche 

gestellt. Mit dieser Vorgehensweise ist Herr Henkel einverstanden. 

 

Somit liegen zwei Grundstückswerber (Kogler und Henkel) auf. Die Vermessungskosten werden 

selbstverständlich von den Grundstückswerbern gemeinsam übernommen. Der Grundstückspreis 

wurde im Straßenausschuss am 31.03.2025 mit EUR 60,00 pro m² vorgeschlagen. 

 

 
 



 

 

 
Seite 47 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Verkauf der Teilflächen aus dem öffentlichen Gut Grundstück 

Nr. 1763/25 der KG Friesach im Ausmaß von rund 14 m2 an Herrn Kogler und von rund 72 m2 an Herrn 

Henkel ausgesprochen – dies zum Kaufpreis von EUR 60/m2 und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die Teilflächen aus dem öffentlichen Gut Grundstück Nr. 1763/25 der KG Friesach 

im Ausmaß von rund 14 m2 an Herrn Kogler und von rund 72 m2 an Herrn Henkel 

zum Kaufpreis von EUR 60/m2 verkauft werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Verkauf der Teilflächen aus dem öffentlichen Gut Grundstück Nr. 1763/25 der KG Friesach 

im Ausmaß von rund 14 m2 an Herrn Kogler und von rund 72 m2 an Herrn Henkel – 

dies zum Kaufpreis von EUR 60/m2. 

 

 

16. 
Antrag auf Erhöhung des Nachbeschaffungsbeitrages Viehzuchtgenossenschaft Metnitztal 

reg.Gen.mbH. 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Ausschuss: 27. Oktober 2025 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Ein Antrag auf Erhöhung des Nachschaffungsbeitrages von EUR 1.100 auf EUR 1.500 der 

Viehzuchtgenossenschaft Metnitztal reg.Gen.mbH. liegt vor.  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Erhöhung des Nachbeschaffungsbeitrages ausgesprochen und 

ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der vorliegende Vertrag betreffend Erhöhung des Nachbeschaffungsbeitrages 

abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den vorliegenden Vertrag betreffend den Nachbeschaffungsbeitrages. 
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17. 
Umsetzung Mikro-ÖV-Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der 

Stadtgemeinde Friesach 

 

abgesetzt 

 

 

18. Turnverein Friesach – Vereinbarung Pauschale Betriebskosten 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 03. November 2025 

 

Für die zukünftigen Betriebskostenabrechnungen hinsichtlich des Turnerheims ist es sinnvoll, mit dem 

Turnverein eine Vereinbarung über einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von EUR 1.500,- zu treffen 

(Evaluierung der Kosten nach 12 Monaten). 

 

Im Falle von Instandsetzungsarbeiten, die auch die Vereinsräume involvieren, ist eine separate 

Vereinbarung hinsichtlich der Kostenaufteilung zwischen Turnverein und Stadtgemeinde zu treffen. 

 

Der Stadtrat hat die Vereinbarung einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll mit dem Turnverein eine jährliche Pauschale betreffend Betriebskosten 

in der Höhe von EUR 1.500 vereinbart werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Vereinbarung mit dem Turnverein, wonach dieser eine jährliche Betriebskostenpauschale 

in der Höhe von EUR 1.500 bezahlt. 

 

 

19. Vertrag Santicum Medien 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 03. November 2025 

 

In der Sitzung vom 05. Dezember 2024 hat der Stadtrat beschlossen, die Cities App zu implementieren 

und die Stadtzeitung mit Mai 2025 einzustellen. Aufgrund des Vertrages mit dem Verlag Santicum 

Medien war eine Kündigung erst mit Jahresende 2025 möglich. Die Kündigung wurde fristgerecht 

ausgesprochen. Der aktuelle Vertrag endet sohin per 31.12.2025. 

 

Nun hat es erneut Gespräche mit Giovanni Facchini, Geschäftsführer des Verlages gegeben. 

Besprochen wurde die Möglichkeit, die Stadtzeitung auf 6 Ausgaben pro Jahr zu reduzieren und die, 

die Stadtgemeinde Friesach treffenden Kosten für den Versand mit EUR 2.500 zzgl. USt pro Jahr zu 
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deckeln. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist unter Einhaltung einer 

sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Jahresende kündbar. 

 

Die Cities App wird sehr gut angenommen und von Vereinen und auch Gewerbetreibenden gut und 

häufig bespielt. Dennoch erreicht man mit der Cities App nur Personen den Zugang zu einem 

Smartphone haben. Für die ältere Generation in Friesach ist daher die Stadtzeitung weiterhin ein gern 

gelesenes Medium und vor allem für die Informationsverbreitung erforderlich. 

 

Der Stadtrat hat den Vertrag mit Santicum Medien einstimmig beschlossen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Vertrag mit Santicum Medien die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Vertrag mit dem Verlag Santicum Medien. 

 

 

20. Ländliches Wegenetz 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Stadtrat: 03. November 2025 

 

Nachfolgende Wegzuschussanträge sind im Bauamt der Stadtgemeinde Friesach nach vorheriger 

Prüfung durch Herrn Ing. Duller Thomas von der Agrartechnik, Amt der Kärntner Landesregierung, 

eingelangt: 

 

Zuschusswerber 
Sanierungskosten 

gesamt 
Landesbeihilfe 

Gemeindebeihilfe 

(15 % der 

Gesamtkosten) 

FINANZIERUNG 

Ing. Mag. Günther Wurzer 

vlg. Rieglbauer 

Timrian 1 

9361 St. Salvator 

EUR 58.853,62 

(Hofzufahrt neu) 
EUR 29.751 

EUR 5.885,36 

10 % der 

Gesamtkosten 

Manuel Krainbucher 

vlg. Wandaler 

Gwerz 16 

9361 St. Salvator 

EUR 340.000 

(Hofzufahrtumlegung 

im Bereich der 

Gwerzer Straße mit 

Anordnung der 

Leitschienen) 

EUR 240.000 

EUR 50.000 

auszahlbar auf 3 

Jahresraten 
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WG Ofnerweg 

Ansprechpartner: 

Wolfgang Eichhöbl 

Reisenberg 5 a 

9361 St. Salvator 

EUR 2.000 

(laufende Erhaltungs- 

und Sanierungsmaß-

nahmen) 

EUR --- EUR 300 

Rainer Galler 

Leimersberg 4 

9361 St. Salvator 

EUR 70 

(Straßenbankett 

Mähen bzw. Mulchen 

Leimersberger Weg 

mit Zubringer) 

EUR --- EUR 70 

Gemeindebeihilfen 

gesamt 
 ----- EUR 60.198,04 

 

Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, die Gemeindebeihilfen im Ausmaß von EUR 300 für WG 

Ofnerweg und EUR 70 für Rainer Galler, sowie eine Beihilfe für die Hofzufahrt Ing. Mag. Günther 

Wurzer im Ausmaß von EUR 5.885,36 auszubezahlen. Hinsichtlich des Ansuchens von Herr Krainbucher 

wird es noch Gespräche über eine mögliche Förderabwicklung geben. Der Stadtrat sieht die Sanierung 

des Straßenzuges im öffentlichen Interesse und spricht sich sohin grundsätzlich für eine Förderung 

aus, dies mit einer Auszahlungsmodalität über 3-4 Jahre und einer Höhe von EUR 50.000. Er ersucht 

den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

GR Rainer Galler erklärt sich für die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt für befangen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die Zuschüsse wie angeführt an die Zuschusswerber ausbezahlt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Gemeindebeihilfen im Ausmaß von EUR 300 für WG Ofnerweg und EUR 70 für Rainer Galler, 

sowie eine Beihilfe für die Hofzufahrt Ing. Mag. Günther Wurzer im Ausmaß von EUR 5.885,36. 

Hinsichtlich des Ansuchens von Herr Krainbucher wird eine Fördersumme in der Höhe von 

EUR 50.000, auszahlbar in drei Jahresraten, beschlossen. 
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21. 

Dienstbarkeitsvertrag Stadtgemeinde Friesach – öffentliches Gut – mit der Berger und 

Hörmann Photovoltaik GmbH, Wien für die Grundstücke Nr. 1720/3 und 1831 der 

KG  Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 03. November 2025 
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Seite 55 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Der Dienstbarkeitsvertrag wurde vom Stadtrat einstimmig beschlossen und ersucht der Stadtrat den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Dienstbarkeitsvertrag Stadtgemeinde Friesach – öffentliches Gut – 

mit der Berger und Hörmann Photovoltaik GmbH, Wien 

für die Grundstücke Nr. 1720/3 und 1831 der KG Friesach die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Dienstbarkeitsvertrag Stadtgemeinde Friesach – öffentliches Gut – mit der Berger und 

Hörmann Photovoltaik GmbH, Wien für die Grundstücke Nr. 1720/3 und 1831 der KG Friesach. 

 

 

22. 
Netzausbau Vereinbarung KNG, KELAG und Stadtgemeinde Friesach, Grundstück 

Nr. 1685/2 der KG. St. Salvator, EZ. 275 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschuss: 29. Oktober 2025 

Stadtrat: 03. November 2025 
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Der Stadtrat hat die Vereinbarung einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Trafo laut Plan errichtet und 

die Vereinbarung abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Errichtung des Trafo laut Plan und den Abschluss der Vereinbarung. 

 

 

23. Erweiterung der Tennisplatzanlage auf dem Grundstück Nr. 1635/5 der KG St. Salvator 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 03. November 2025 
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Unter Vorlage des Antrages TC-St. Salvator vom 22.10.2025 wird unter folgenden Bedingungen die 

Zustimmung der Stadtgemeinde Friesach als Grundeigentümerin des Grundstückes Nr. 1635/5 der 

KG. St. Salvator erteilt: 

a) Die Tennisplatzerweiterung hat sich der bestehenden Tennisplatzanlage anzupassen. 

b) Die Erweiterung findet im Süden statt, wobei der Mindestgrenzabstand von 3 m hin zum 

östlichen Nachbargrundstück Nr. 1635/1 der KG. St. Salvator einzuhalten ist. 

c) Die Tennisplatzanlage ist mit einem Maschendrahtzaun mit einer maximalen Höhe von 2 m 

abzugrenzen und abzusichern. 

d) Bei der Erweiterung der Tennisplatzanlage auf dem Grundstück Nr. 1635/5 der KG. St. 

Salvator ist die Stadtgemeinde Friesach schad- und klaglos zu halten. 

 

Der Stadtrat hat der Erweiterung der Tennisplatzanlage unter Berücksichtigung der angeführten 

Auflagen einstimmig zugestimmt und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Erweiterung der Tennisplatzanlage auf dem Grundstück Nr. 1635/5 der KG St. Salvator 

die Zustimmung? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Erweiterung der Tennisplatzanlage auf dem Grundstück Nr. 1635/5 der KG St. Salvator unter 

Berücksichtigung der angeführten Auflagen. 

 

 

24. DOKH – Vereinbarung über Benützung von Räumlichkeiten 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 
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Seite 69 von 90 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Annahme der Vereinbarung ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Vereinbarung mit dem DOKH betreffend die Benützung von Räumlichkeiten 

die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Vereinbarung mit dem DOKH Friesach betreffend die Benützung von Räumlichkeiten für die 

Kindertagesstätte Kamillos. 

 

 

25. Wasserliefervertrag Stadtgemeinde Friesach – Gemeinde Micheldorf 

 

Berichterstattung: StR Ewald Grün 

Stadtrat: 05. Dezember 2025 

 

Der derzeitige Wasserliefervertrag mit der Gemeinde Micheldorf aus dem Jahre 1992 regelt die 

Versorgung der Ortschaft Gulitzen. 

In diesem ist verankert, dass Anschlussarbeiten für Neubauten von der Stadtgemeinde Friesach zu 

besorgen sind. Aufgrund der angestrengten personellen Lage am Bauhof ist es nicht mehr möglich, 

diese Arbeiten durchzuführen. 

 

Diesbezüglich hat im Beisein von Bürgermeister Helmut Schweiger, Bürgermeister Josef Kronlechner, 

StR Ewald Grün, AL Lukas Lindner und Sachbearbeiterin Nicole Wakonig eine Besprechung im Rathaus 

Friesach stattgefunden. 

Hierbei wurde vereinbart, dass das Wasserleitungsnetz der Ortschaft Gulitzen zur Gänze in das 

Eigentum der Gemeinde Micheldorf übergehen soll. D.h. sämtliche Neuanschlüsse an die 

Wasserversorgung sowie Wartungsarbeiten und Vorschreibungen von Wasseranschluss- bzw. 

Ergänzungsbeiträgen sind von der Gemeinde Micheldorf zu besorgen. 

Von der Stadtgemeinde Friesach wird der Gemeinde Micheldorf die durch Wasserzähler ermittelte 

Wassermenge sowie die Bereitstellungsgebühr der gesamten BE der Ortschaft Gulitzen 

vorgeschrieben. 

 

Hierüber soll ein neuer Vertrag bezüglich Wasserlieferung wie folgt vereinbart werden: 
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Der Stadtrat hat den Wasserliefervertrag mit der Gemeinde Micheldorf einstimmig beschlossen und 

ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Wasserliefervertrag mit der Gemeinde Micheldorf die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Wasserliefervertrag mit der Gemeinde Micheldorf. 
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26. Vereinbarung GPS Kärnten Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH für 2026 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Auch für das Jahr 2026 soll mit dem GPS Kärnten Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH das 

Projekt Beschäftigung mit Perspektive durchgeführt werden. 

 

Im Rahmen dieses Projektes können im Zeitraum von 07. Jänner bis 31. Oktober 2026 

4 Transitarbeitskräfte á 7,5 Monate, sowie eine Schlüsselkraft beschäftigt werden. 

 

Die Transitmitarbeiter werden lt. Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich angelmeldet und 

haben eine Vollzeitbeschäftigung von 37h/Woche. Die Kosten pro vollzeitbeschäftigten 

Transitmitarbeiter belaufen sich auf EUR 1.100 zzgl. 10 % USt. pro Monat. 

 

Es besteht aber auch die Möglichkeit einer Überzahlung durch die Stadtgemeinde Friesach. Sofern 

diese Möglichkeit gewählt wird, fallen die Transitmitarbeiter in das K-GMG und werden 

dementsprechend entlohnt. 

 

 

Der Gemeinderat hat sich einstimmig für die Annahme der Vereinbarung ausgesprochen und ersucht 

den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Vereinbarung mit dem GPS Kärnten Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH 

für 2026 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Vereinbarung mit GPS Kärnten Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH für 2026. 

 

 

27. Verwaltungsvertrag Marktplatz 18 mit Kärntner Landeswohnbau 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Für das Mehrparteienhaus Marktplatz 18 hat die Landeswohnbau Kärnten die Hausverwaltung 

übernommen. Der diesbezügliche Verwaltungsvertrag endet mit 31. Dezember 2025. Ein neuer Vertrag 

für die Dauer von 3 Jahren muss abgeschlossen werden. 
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Dieser liegt wie folgt vor: 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Verwaltungsvertrages ausgesprochen und 

ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen dem Verwaltungsvertrag für Marktplatz 18 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Verwaltungsvertrag mit der Landeswohnbau Kärnten betreffend Marktplatz 18. 

 

 

28. 
Vermietung Carport Top 14 PKW-Abstellplatz der Liegenschaft EZ. 822, KG Friesach, 

Mag.-Anton-Baumer-Straße 4 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschusssitzung: 29. Oktober 2025 
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Es liegt ein Antrag auf Carport Anmietung Top 14 in der Mag.-Anton-Baumer-Straße 4 vor.  

 

Nachfolgend der Plan der Wohnanlage und der Carports. 

 

 
 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Vermietung des Carports um EUR 20 ausgesprochen und 

ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll das Carport Top 14 in der Mag.-Anton-Baumer-Straße 4 um den Monatlichen Mietzins 

in der Höhe von EUR 20 vermietet werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Vermietung des Carports Nr. 14 in der Mag.-Anton-Baumer-Straße 4 

um den monatlichen Mietzins in der Höhe von EUR 20 

an den Antragsteller. 
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29. 
Entsendung von Vertreter:innen und Ersatzvertreter:innen zum Abwasserverband 

Friesach-Althofen 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 04. Dezember 2025 

 

Gemäß  § 8 Abs 1 der Satzung des Abwasserverbandes Raum Friesach-Althofen entsendet jede 

Mitgliedsgemeinde zwei Vertreter:innen (Beiräte) sowie je ein Ersatzmitglied in die 

Mitgliederversammlung des Verbandes. 

 

In der Konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 23. März 2021 wurden für den Vorstand des 

Abwasserbandes Bürgermeister Josef Kronlechner als Mitglied und Stadtrat Ewald Grün als sein 

Ersatzmitglied nominiert. 

 

Nunmehr werden zwei Beiräte und jeweils ein Ersatzmitglied für die Mitgliederversammlung benötigt. 

Mitglied 1. Vzbgm Uschi Heitzer und Ersatzmitglied Ing. Heinz Pöllinger 

Mitglied der FPÖ Mag. Stefan Hundsbichler und Ersatzmitglied der ÖVP Markus Möller. 

 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Entsendung der vorgeschlagenen Vertreterinnen 

ausgesprochen und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll 1. Vzbgmin Uschi Heitzer als Mitglied, Ing. Heinz Pöllinger als ihr Ersatzmitglied und 

Mag. Stefan Hundsbichler als Mitglied sowie Markus Möller als sein Ersatzmitglied 

entsandt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

1. Vzbgmin Uschi Heitzer als Mitglied, Ing. Heinz Pöllinger als ihr Ersatzmitglied und 

Mag. Stefan Hundsbichler als weiteres Mitglied sowie Markus Möller als sein Ersatzmitglied 

zu entsenden? 

 

 

31. E Kaufvertrag betreffend EZ 1448 GB 74302 der KG Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschuss: 20.08.2024 

Stadtrat: 12.09.2024 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Kaufvertrages ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

GR Christian Höferer erklärt sich zu diesem Tagesordnungspunkt für befangen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem vorliegenden Kaufvertrag Stadtgemeinde Friesach mit Herrn Höferer Christian 

die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, S. Reibnegger, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, R. Grün, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, J. Kreuzer, A. Ruhdorfer, M. Möller, 

R. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den vorliegenden Kaufvertrag Stadtgemeinde Friesach mit Herrn Höferer Christian. 

 

 

30. Berichte 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner: 

Die Wetterablese wird in Friesach mit 31.12.2025 eingestellt. 

 

Die Bauverhandlung für das Rüsthaus und den Wirtschaftshof wurde am 03. Dezember 2025 

abgehalten. Es gab eine Einwendung durch die Dominikaner. Diese wurde bereits mit dem Architekten 

besprochen. Die Einwendung konnte entkräftet werden und nunmehr liegt die Zustimmung vor. 

Die Freiwillige Feuerwehr hat nun zwei Personen für die Begleitung des Baus des Rüsthauses 

übermittelt. Herr Wolfgang Unterweger und Herr Stefan Zuschnig wurden genannt. 

 

Im Steinbruchweg gibt es ein altes Haus, welches zu Wohnungen umgebaut werden könnte. Man 

müsste das alte Haus abreißen und ein neues Haus bauen. Die Landeswohnbau würde das Grundstück 

ohne Haus kaufen. Für den Abbruch gibt es zwei Angebote der Firma Wandelnig und der Firma Granit. 

Das günstigste Angebot beläuft sich auf ca EUR 80.000. 

Für den Grund ist ein Kaufpreis in der Höhe von ca EUR 60.000 bis 65.000 erhältlich. Der Stadtrat 

kommt überein, dass der Abbruch in der kommenden Sitzung beschlossen werden wird. 

 

Geburtstagseinladung der Stadtgemeinde. Die Geburtstagsbesuche sollen umgestellt werden auf 

Kaffee und Kuchen dreimal im Jahr. Monate Jänner, Mai und September. Personen ab 80 Jahre werden 

eingeladen. 

 

Es gibt einen Plan für den Umbau des Stadtsaals. Gespräche mit den Eigentümern haben 

stattgefunden. Investitionssumme ca 1,3 bis 1,5 Mio EUR. 

 

Der Radweg im Bereich Staber Stadl – Flachsröste wird saniert. 

 

Das Projekt „Wanderweg“ St. Salvator wird nicht verwirklicht. 

 

Bei der Zeltschachbachverbauung gibt es ein fertiges Projekt. Mit den Anrainern müssen noch 

Gespräche geführt werden. 

 

In der Schule St. Salvator wird der zweite Klassenraum mit einer Schalldämmung ausgestattet. 
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In Friesach soll eine Pflegenahversorgung in Form einer Community Nurse installiert werden. Die 

Gemeinde Metnitz hat Interesse daran sich an der Community Nurse zu beteiligen. Die Kosten 

übernimmt das Land Kärnten zu 100 Prozent. Angestellt werden soll sie über die Stadtgemeinde 

Friesach. Ein eigenes Auto und Führerschein sind Voraussetzungen. Ein Raum und ein Laptop müssen 

zur Verfügung gestellt werden. Eine Kündigungsmöglichkeit wurde überprüft. Der diesbezügliche 

Beschluss soll im Jänner gefasst werden. 

 

StR Lukas Kernmayer: 

Am neuen Friedhof Friesach wird ein neuer Bereich für Urnengräber geschaffen. 

 

Es folgen die Weihnachtswünsche der Fraktionen. 

 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 21:00 Uhr. 

 

 

 

 Schriftführerin Protokollfertiger Bürgermeister/Vorsitzender 

 

 

AL Mag. Bettina Waidhofer Patricia Hölbling Bgm Josef Kronlechner 

  SPÖ 

 

 

 Armin Ruhdorfer 

 ÖVP 


